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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

Wir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung der SPARTA AG ein, die 

am Dienstag, den 22. September 2009 um 11:00 Uhr, im Hotel GRAND ELYSEE Hamburg, 

Rothenbaumchaussee 10 in 20148 Hamburg, stattfindet. 

 

A. TAGESORDNUNG 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der SPARTA AG zum 31. Dezember 

2008 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahres 2008 sowie des gebilligten 

Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2008 und des Konzernlageberichts für 

das Geschäftsjahr 2008 und des Berichtes des Aufsichtsrats 

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem 

Geschäftsjahr 2008 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen 

Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2008 in Höhe von EUR 4.371.071,05 vollständig auf 

neue Rechnung vorzutragen. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das 

Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 

2008 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen. 

 

5. Wahlen zum Aufsichtsrat 

Das Mitglied des Aufsichtsrat Herr Karl-Friedrich Kaupp hat sein Mandat mit Ablauf der 

ordentlichen Hauptversammlung am 22. September 2009 niedergelegt, so dass für ihn 

ein neues Mitglied zu wählen ist.  

 

Der Aufsichtsrat schlägt daher vor,  

 

Herrn Joachim Schmitt, Mainz, Vorstand der Solventis AG, Frankfurt am Main, 

 

mit Wirkung zur Beendigung dieser Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrats 

zu bestellen.  

 



 

Herr Schmitt ist zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung Mitglied der 

folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräte oder vergleichbarer in- und 

ausländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 

 

 FALKENSTEIN Nebenwerte AG, Hamburg, stellvertretender Vorsitzender 

 Franz Röhrig Wertpapierhandelsgesellschaft AG, Darmstadt, stellvertretender 

Vorsitzender 

 

Der Aufsichtsrat der SPARTA AG setzt sich nach § 7 Absatz 1 der Satzung der 

Gesellschaft in Verbindung mit §§ 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 AktG ausschließlich aus 

von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Wahl erfolgt für 

die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds, d.h. bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 beschließt.  

 

Die Hauptversammlung ist nicht an den in diesem Tagesordnungspunkt enthaltenen 

Wahlvorschlag gebunden. 

 

6. Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung des Aufsichtsrats und 

entsprechende Satzungsänderung 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 11 Absatz 1 der Satzung (Vergütung) 

aufzuheben und wie folgt neu zu fassen: 

 

"1) Die Aufsichtratsmitglieder erhalten eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres 

zahlbare Vergütung. Diese beträgt für jedes Geschäftsjahr – pro rata temporis der 

Amtszeit – 10.000,- Euro für das einfache Aufsichtsratsmitglied und den 

Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden sowie 15.000,00 Euro für den 

Aufsichtsratsvorsitzenden, sofern die Hauptversammlung keine höhere oder 

niedrigere Vergütung beschließt." 

 

7. Beschlussfassung über die Änderung von § 14 (Teilnahme und Stimmrecht) der 

Satzung 

Das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) sieht Änderungen von 

§ 123 AktG vor, durch die dessen Absatz 3 um weitere Sätze ergänzt wird. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, in § 14 Absatz 1 Satz 2 der Satzung die 

Worte "Satz 2 und 3" durch "Sätze 2 ff" zu ersetzen, so dass auf sämtliche dem Satz 2 

folgenden Sätze des § 123 Absatz 3 AktG Bezug genommen wird und 

dementsprechend § 14 Absatz 1 Satz 2 der Satzung wie folgt neu zu fassen:  

 

"Für den Nachweis gelten § 123 Absatz 3 Satz 2 ff AktG." 

 

8. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 

2009 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, 

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu bestellen. 

 



 

B. TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN 

 

Teilnahme an der Hauptversammlung 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der 

Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Berechtigung durch einen 

in Textform erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende 

Institut nachweisen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. 

Tages vor der Hauptversammlung, d.h. auf Dienstag, den 1. September 2009, 00:00 Uhr 

zu beziehen und muss der Gesellschaft spätestens bis zum Donnerstag, den 17. 

September 2009, 24:00 Uhr unter folgender Adresse zugehen: 

 

SPARTA AG 

c/o Bankhaus Neelmeyer AG 

Am Markt 14 – 16 

28195 Bremen 

Telefax 0421 3603 153 

 

Nach ordnungsgemäßem Eingang des Nachweises werden den Aktionären Eintrittskarten für 

die Hauptversammlung übersandt. Aktionäre, die bei ihrem depotführenden Institut 

rechtzeitig eine Eintrittskarte zur Teilnahme an der Hauptversammlung angefordert haben, 

brauchen nichts weiter zu unternehmen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes wird in diesen 

Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen. 

 

Stimmrechtsvertretung 

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, 

z.B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung, eine andere Person ihrer Wahl oder 

durch den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter 

ausüben lassen. Sofern nicht ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären 

bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht schriftlich oder fernschriftlich (Telefax) zuerteilen. Es 

gelten hierfür die folgenden Kontaktdaten der Gesellschaft: 

 

SPARTA AG 

Brook 1 

20457 Hamburg 

Telefax (040) 37 41 10 10 

 

Aktionäre, die sich hinsichtlich der Teilnahme und Ausübung ihres Stimmrechts von einem 

anderen Bevollmächtigten als dem weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft vertreten lassen möchten, finden für die Erteilung einer Vollmacht auf der 

Rückseite ihrer Eintrittskarten entsprechende Vollmachtsformulare. 

 

Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen 

Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, erhalten mit ihrer Eintrittskarte ein 

Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung. Die Vollmachten sind ausnahmslos 

schriftlich oder fernschriftlich zu erteilen. 

 



 

Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen 

diese in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese 

Weisung ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, 

weisungsgemäß abzustimmen. Die auf der Eintrittskarte zu erteilende Vollmacht und die 

Weisungen müssen spätestens am 21. September 2009, 14:00 Uhr bei der SPARTA AG, 

Brook 1, 20457 Hamburg, Telefax (040) 37 41 10 10 vorliegen. 

 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 und 127 AktG 

Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt 

der Tagesordnung gemäß § 126 AktG oder Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG sind 

ausschließlich an folgende Adresse zu richten:  

 

SPARTA AG  

Brook 1 

20457 Hamburg 

Telefax (040) 37 41 10 10  

 

Die Gesellschaft wird zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von 

Aktionären, die spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung unter der 

zuvor genannten Anschrift eingehen, einschließlich des Namens des Aktionärs, einer 

Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf den Internetseiten der 

Gesellschaft unter der Adresse www.sparta.de zugänglich machen. Anderweitig adressierte 

Anträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.  

 

Ausgelegte Unterlagen 

Alle gesetzlich notwendigen Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten können ab der 

Einberufung im Internet unter www.sparta.de sowie in den Geschäftsräumen der SPARTA 

AG, Brook 1, 20457 Hamburg, eingesehen werden. Auf Verlangen wird jedem Aktionär 

unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Darüber hinaus werden die 

genannten Unterlagen auch in der Hauptversammlung ausliegen. 

 

Hamburg, im August 2009 

 

Der Vorstand  

 


